
Aus der Praxis — für die Praxis

Verhütung und Bekämpfung von Straftaten 
gegen das persönliche Eigentum
Im Bezirk Cottbus haben die Justiz- 
und Skherheitsorgane im Rahmen 
einer Analyse der Kriminalitätsent
wicklung auch die zum Nachteil des 
persönlichen Eigentums begangenen 
Straftaten eingeschätzt. Diese Ana
lyse ergab, daß derartige Eigentums
straftaten trotz rückläufiger Tendenz 
nach wie vor den höchsten Anteil an 
der Gesamtzahl der Straftaten ha
ben. Die wirksame Bekämpfung die
ser Straftaten erfordert eine effek
tive Sträfverfolgungspraxis, eine dif
ferenzierte Rechtsprechung und die 
verstärkte Wachsamkeit der Bürger 
zum Schutz ihres persönlichen Eigen
tums.
Als Hauptangriffsrichtung hat sich 
bei Straftaten zum Nachteil des per
sönlichen Eigentums herausgestellt, 
daß die Täter vorwiegend in Woh
nungen eindringen und hier nach 
Bargeld suchen. Sie entwenden aus in 
Fluren, Küchen und Wohnräumen 
abgelegten Geldbörsen oder Brief
taschen Bargeld. Seltener sind Dieb
stähle von Wertgegenständen.
Charakteristische Begehungsweisen 
sind dabei das öffnen der Wohnungs
tür mittels Werkzeugen oder mit dem 
Originalschlüssel, den die Wohnungs
inhaber unter Abtretern, in Lichtkä
sten und an anderen erreichbaren 
Orten abgelegt haben, das Abschrau
ben der Schlüssellochblenide und das 
öffnen des Schlosses von außen oder 
die Betätigung von innen steckender 
Schlüssel mittels spezieller Werk
zeuge.
Aus Kellerräumen und Etagenboxen 
werden hauptsächlich konservierte 
Lebensmittel, alkoholische Getränke, 
elektrische Geräte, Werkzeuge und 
Fahrräder entwendet. Begünstigt 
werden diese Handlungen dadurch, 
daß Haus- und Kellertüren nicht ver
schlossen werden und daß der 
Aufenthalt fremder, verdächtiger 
Personen in Häusern (insbesondere 
in Neubaugebieten) keinerlei Arg
wohn erweckt.
Auch bei den Diebstählen in Einrich
tungen des Bildungswesens und des 
Sozialwesens richten sich die Eigen
tumsstraftaten vor allem auf die Er
langung von Bargeld. Die Straftaten 
werden in diesen Fällen überwie
gend gewaltsam in Form des Ein
bruchdiebstahls durchgeführt. Dabei 
werden z. B. Türen oder Fenster mit 
einfacher Körpergewalt aufgebrochen 
bzw. eingeschlagen. Häufig dringen 
die Täter mit Nachschlüsseln oder 
durch unverriegelte Fenster bzw. un
zureichend gesicherte Türen in das 
Gebäude ein. Aus unverschlossenen 
Behältnissen sowie aus Bekleidungs
stücken und Taschen wird Bargeld 
entwendet. Nicht selten werden auch 
aus abgestellten Kinderwagen vor 
und 'in Kinderkrippen Gegenstände 
genommen.
In den Zentren der Naherholung

stehlen die Täter neben Bargeld vor 
allem Uhren, Kofferradios, Tonband
geräte, Ferngläser, Campingzubehör, 
Außenbordmotoren, Angelgeräte, ja 
sogar komplett ausgestattete Zelte. 
Der sorglose Umgang der Bürger mit 
ihrem persönlichen Eigentum gibt 
hier den Tätern die Gelegenheit zu 
strafbaren Handlungen.
Nach den Erscheinungsformen und 
Begehungsweisen dieser Diebstahls
handlungen wurden im wesentlichen 
folgende sie begünstigende Bedin
gungen festgestellt:
— Wohnungstüren werden nicht ord

nungsgemäß verschlossen bzw. ge
sichert;

— Geldbörsen, Brieftaschen und 
Wertgegenstände liegen zum Teil 
offen in Garderoben, Vorräumen 
und anderen Wohnräumen herum;

— größere Bargeldbeträge werden in 
ungeeigneten und leicht zu öff
nenden Behältnissen aufbewahrt;

— Haustüren werden zur Nachtzeit 
nur unregelmäßig oder gar nicht 
verschlossen;

— in Kellergängen oder Gernein- 
schaftskellem a'bgestellte Fahrrä
der werden nicht gesichert;

— auf Straßen und Plätzen abge
stellte Kraftfahrzeuge werden 
nicht immer verschlossen;

— wertvolle Gegenstände, wie opti
sche Geräte, tontechnische Geräte 
und Bekleidungsstücke, verblei
ben in abgestellten Pkws;

— Geldbörsen, Wert- und Beklei
dungsgegenstände werden am 
Badestrand, in Zelten und in un
verschlossenen bzw. unzureichend 
gesicherten Bungalows zurückge
lassen.

Diese Einschätzung haben die Justiz- 
und Sicherheitsorgane der Vorsitzen
den des Rates des Bezirks übermit
telt. Für die Räte der Kreise wurde 
zum Schutz des persönlichen wie auch 
des sozialistischen Eigentums und 
der Volkswirtschaft vor Straftaten 
folgendes festgelegt:
1. Auf der Grundlage des Beschlus
ses des Politbüros des Zentralkomi
tees der SED über „Die nächsten 
Aufgaben zur Erläuterung des sozia
listischen Rechts sowie zur Festigung 
und weiteren Entwicklung des 
Rechtsbewußtseins der Werktätigen“ 
vom 7. Mai 1974 und des entsprechen
den Ministerratsbeschlusses vom 
30. Juni 1074 ist eine zielgerichtete, 
konkrete und schwerpunktbezogene 
Öffentlichkeitsarbeit zu entwickeln, 
die die staatlichen Leiter, die Abge
ordneten, die ehrenamtlichen Kräfte 
und alle anderen auf dem Gebiet der 
Rechtspflege tätigen Bürger befähigt, 
aktiv auf die weitere Durchsetzung 
der sozialistischen Gesetzlichkeit Ein
fluß zu nehmen.
2. Die Massenmedien sind durch 
wirksame Beiträge zu unterstützen, 
damit die Bevölkerung verstärkt in

die Aufgaben zur Erhöhung der Ord
nung und Sicherheit einbezogen wird 
und jeder Bürger durch sein Verhal
ten selbst dazu beiträgt, daß Straf
taten nicht mehr durch Leichtfertig
keit und Vertrauensseligkeit begün
stigt werden.
3. Den Bürgern sind verstärkt 
Rechtskenntnisse zu vermitteln, und 
sie sind insbesondere auf ihre Rechte 
und Pflichten bei der Erhöhung der 
Ordnung, Sicherheit und Wachsam
keit hinzuweisen.
Den Vorsitzenden der Räte der 
Kreise wurde empfohlen, die Ana
lyse der Straftaten in den Fach
bereichen des Rates, mit den Vor
sitzenden der ständigen Kommissio
nen des Kreistages, mit Bürgermei
stern und Leitern solcher Betriebe 
und Einrichtungen, in denen derar
tige Straftaten häufig begangen wur
den, sowie im Rahmen der monat
lichen Leiterberatungen der Justiz- 
und Sicherheitsorgane mit dem Stell
vertreter für Inneres auszuwerten 
und über weitere Maßnahmen zur 
Vorbeugung und Bekämpfung dieser 
Straftaten zu beraten.
Der Rat des Bezirks Cottbus befaßte 
sich am 6. August 1975 mit der Durch
setzung von Ordnung, Sicherheit und 
Disziplin im Bezirk. Dabei wurde 
auch der Schutz des persön
lichen Eigentums vor Straftaten 
gründlich eingeschätzt. Im Bezirk 
Cottbus hatten sich alle Volksvertre
tungen der Kreise und ihre Räte mit 
der Analyse befaßt, die von der Be
zirksbehörde der Deutschen Volks
polizei, dem Staatsanwalt des Bezirks 
und dem Bereich Inneres des Rates 
des Bezirks gemeinsam erarbeitet 
worden war. Die örtlichen Volksver
tretungen und ihre Räte in den Städ
ten und Gemeinden wurden ver
pflichtet, regelmäßig in den Betrie
ben und in den Territorien die Ein
haltung der sozialistischen Gesetz
lichkeit, der Ordnung und Sicherheit 
zu kontrollieren und dabei auch die 
Sicherung des Schutzes des persön
lichen Eigentums einzuschätzen. 
Ebenso wurden die Erfahrungen bei 
der Erringung des Titels „Kollektiv/ 
Betrieb der vorbildlichen Ordnung, 
Sicherheit und Disziplin“ wie auch 
die Rechtskonferenzen in den Krei
sen genutzt, um auch damit auf den 
Schutz des persönlichen Eigentums 
in den Territorien und in den Betrie
ben zu orientieren.
In den Großbetrieben des Bezirks, 
wie z. B. im Chemiefaserwerk Wil- 
helm-Pieck-Stadt Guben, im Braun
kohlenkombinat „Glückauf“ und im 
Kombinat Schwarze Pumpe, wurde 
bereits eine wesentliche Verbesse
rung der Ordnung, Sicherheit und 
Disziplin erreicht. Das zeigte sich ins
besondere auch in der Zurückdrän- 
gung der Straftaten gegen das per
sönliche Eigentum.
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